
Allgemeine Reisebedingungen
Lieber Kreuzfahrtgast, 
die nachstehenden Bedingungen regeln die Rechtsbeziehungen 
zwischen Ihnen und der Silversea Cruises (UK) Ltd, Niederlassung 
Frankfurt (nachstehend der „Reiseveranstalter“ genannt). Bitte 
lesen Sie diese sorgfältig durch. Ergänzend fi nden die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Anwendung.  

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie dem Reiseveran-
stalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage 
dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzen-
den Informationen des Reiseveranstalters für die jeweilige Reise, 
soweit diese Ihnen vorliegen. Der Reiseveranstalter behält sich 
jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss aus sachlich berech-
tigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen eine Ände-
rung der Reiseausschreibung (z.B. Reiseroute, angelaufene Häfen, 
Reihenfolge der Häfen, geplante Landausfl üge und sonstige Rei-
seleistungen) sowie des Reisepreises vorzunehmen, über die der 
Reiseveranstalter Sie vor der Buchung informieren wird.
1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Ho-
tels, Beförderungsunternehmen) sind vom Reiseveranstalter nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistun-
gen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im Widerspruch zur 
Reiseausschreibung stehen.
1.3 Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschreibungen, die 
nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben werden, sind für den 
Reiseveranstalter und dessen Leistungspfl icht nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit Ihnen zum 
Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungs-
pfl icht des Reiseveranstalters gemacht wurden.
1.4 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Tele-
fax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. 
1.5 Melden Sie ausser sich selbst noch weitere Reiseteilnehmer an, 
kommt zwischen dem Reiseveranstalter und jedem einzelnen Rei-
seteilnehmer ein gesonderter Reisevertrag zustande. Sie haften je-
doch für alle Vertragsverpfl ichtungen der übrigen Reiseteilnehmer, 
für die Sie die Buchung vornehmen, sofern Sie bei der Anmeldung 
diese Verpfl ichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen haben. 
1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung 
des Reiseveranstalters zustande. Sie bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reise-
veranstalter Ihnen eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. 
Dies kann auch durch das Reisebüro erfolgen.  
1.7 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstal-
ters vom Inhalt Ihrer Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des 
Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, wenn Sie innerhalb der Bindungsfrist dem Rei-
severanstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzah-
lung oder Restzahlung erklären.  

2. Bezahlung 
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf 
den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern oder anneh-
men, wenn Ihnen der Sicherungsschein übergeben wurde. Nach 
Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsschei-
nes eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern 
der Sicherungsschein übergeben ist. 
2.2 Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den  vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und Ihnen Rücktrittskosten gemäss 
Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten.

3. Leistungsänderungen 
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem verein-
barten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Än-
derungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.
3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, so-
weit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
3.3 Der Reiseveranstalter ist verpfl ichtet, Sie über wesentliche 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Ände-
rungsgrund zu informieren.  
3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiselei-
stung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzu-
treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für Sie aus seinem Angebot anzubieten. Sie 
haben diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reisever-
anstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der 
Reise diesem gegenüber geltend zu machen.

3.5 Bei vom Reiseveranstalter nicht verschuldeten besonderen 
Gegebenheiten der Schifffahrt, z.B. Hoch- oder Niedrigwasser, 
widrigen Wetterverhältnissen, technischen Defekten des Schiffes 
und behördlichen Anordnungen, ist der Reiseveranstalter be-
rechtigt, den Fahrplan umzustellen oder andere Transportmittel 
einzusetzen.

4. Preiserhöhung
4.1 Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag 
vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten 
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:
a) Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 

Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten und Ver-
sicherungsprämien, so kann der Reiseveranstalter den Reisepreis 
nach Massgabe der nachfolgenden Berechnungen erhöhen:
(i) Bei einer auf den Sitzplatz bezogene Erhöhung kann der Rei-
severanstalter von Ihnen den Erhöhungsbetrag verlangen.
(ii) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beför-
derungskosten durch die Zahl der Sitzplätze bzw. Betten des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Dies umfasst insbe-
sondere auch Mehrkosten, die von der Reederei des Schiffes 
für die Seestrecke gefordert werden. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter 
von Ihnen verlangen.

b) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren dem Reiseveran-
stalter erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden 
anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

c) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, 
in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteu-
ert hat.

4.2 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertrags-
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate lie-
gen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für den Reiseveran-
stalter nicht vorhersehbar waren.
4.3 Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind nicht 
zulässig. Über Preisänderungen wird der Reiseveranstalter Sie un-
verzüglich informieren. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% sind 
Sie berechtigt, ohne Gebühren von dem Reisevertrag zurückzu-
treten oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise aus dem 
Programm des Reiseveranstalters schriftlich zu verlangen, wenn 
der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis anzubieten. Sie haben diese Rechte unverzüglich nach der 
Erklärung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung schriftlich 
geltend zu machen.

5.  Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktre-
ten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter unter der 
nachstehend angegebenen Anschrift zu erklären. Es wird empfoh-
len, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2 Treten Sie vor Reisebeginn zurück oder treten Sie die Reise 
nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter, soweit der 
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt 
getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Ab-
hängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.  
5.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch 
zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeit-
punktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn 
in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und 
bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Auf-
wendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach 
dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden 
wie folgt berechnet:
a) Seereise bzw. Seereise mit im Preis eingeschlossenen Flug

Bis 121. Tage vor Reiseantritt  5%, jedoch maximal € 200,00
ab 120. bis 91. Tag vor Reiseantritt  15%
ab 90. bis 46. Tag vor Reiseantritt  50%
ab 45. bis 31. Tag vor Reiseantritt  75%
ab 30. bis 8. Tag vor Reiseantritt  80%
ab 7. Tag vor Reiseantritt  90% des Reisepreises

b) Silver Shore Simply Hotel und Grande Hotel sowie Silver Shore 
Überland-Abenteuer Leistungen unter der Bezeichnung Silver 
Shore Simply Hotel, Silver Shore Grande Hotel und Silver Shore 
Überland  - Abenteuer werden vom Reiseveranstalter als Fremd-
leistung lediglich vermittelt. Es gelten die Stornobedingungen des 
jeweiligen Veranstalters. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der 
jeweiligen Reisebeschreibung. 

5.4 Es bleibt Ihnen in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstal-
ter nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte 
Pauschale. 
5.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehen-
den Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich hö-
here Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpfl ichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.6 Ihr gesetzliches Recht, gemäss § 651 b BGB einen Ersatzteil-
nehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen 
unberührt. Der Reiseveranstalter kann dem Wechsel der Person 
widersprechen, wenn dafür wichtige Gründe vorliegen, etwa der 
Ersatzteilnehmer den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt 
oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen ent-
gegen stehen. Tritt ein Ersatzteilnehmer an Ihre Stelle, so haften 
Sie und der Ersatzteilnehmer als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und die durch den Eintritt des Ersatzeilnehmers entstehenden 
Mehrkosten. Der Reiseveranstalter ist berechtigt, für den Wechsel 
der Person Mehrkosten in Höhe von mindestens € 50,00 zu verlan-
gen. Die Geltendmachung einer höheren, konkret zu beziffernden 
Entschädigung bleibt vorbehalten.

6. Umbuchungen
6.1 Ein Anspruch Ihrerseits nach Vertragsabschluss (--auf Änderun-
gen–) hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des 
Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) 
besteht nicht. Wird auf Ihren Wunsch dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei Einhaltung der nach-
stehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reiseteilnehmer erhe-
ben. Dieses beträgt bis 91. Tag vor Reiseantritt € 50,00.
6.2 Umbuchungswünsche Ihrerseits, die nach Ablauf der Fristen 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäss Ziffer 5.2 bis 5.5 zu 
den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur gering-
fügige Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
7.1 Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die Ihnen ordnungsge-
mäss angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die Ihnen 
zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus son-
stigen zwingenden Gründen), haben Sie keinen Anspruch auf antei-
lige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpfl ichtung entfällt, wenn es sich um völlig uner-
hebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche 
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.
7.2 Nicht eingeschlossen sind in Ihrem Reisepreis eine Reiserück-
tritt-Versicherung (Versicherung zur Erstattung von Stornokosten 
bei Nichtantritt der Reise aus versichertem Grund) und eine Reise-
Abbruchversicherung (Versicherung, die den Wert nicht in Anspruch 
genommener Leistungen erstattet, wenn die Reise aus versichertem 
Grund abgebrochen wird). Der Reiseveranstalter empfi ehlt dringend 
den Abschluss dieser Versicherungen direkt bei Buchung Ihrer Reise. 
Darüber hinaus empfi ehlt der Reiseveranstalter Ihnen den Abschluss 
folgender Versicherungen: Reisegepäck-Versicherung, Reise-Unfall-
versicherung, Reise-Krankenversicherung, Reisehaftpfl icht-Versiche-
rung. Ihr Reisebüro berät Sie gern.

8. Schwangerschaft
Schwangere Reiseteilnehmer müssen bei Antritt der Reise ein ärztli-
ches Attest vorlegen, das nicht älter als vier Wochen sein darf, ihre 
Reisefähigkeit für die gebuchte Reise bestätigt und die Schwanger-
schaftswoche ausweist. Schwangere Reiseteilnehmer, welche bei 
Reisebeginn die 24. Schwangerschaftswoche begonnen haben, sind 
von der Beförderung ausgeschlossen. Der Reiseveranstalter ist be-
rechtigt, die Einschiffung solcher Reiseteilnehmer zu verweigern. Die 
Haftung des Reiseveranstalters für während der Reise auftretende 
Schwangerschafts-komplikationen ist ausgeschlossen.

9.  Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen, Hinweis 
zu Höherer Gewalt 

9.1 Hinsichtlich des zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung 
gebotenen Verhaltens sind die Anweisungen der Leistungsträger 
des Reiseveranstalter zu befolgen. 
9.2 Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reiseteilnehmer ungeachtet einer 
Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Masse vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Darüber hinaus ist eine 
fristlose Kündigung möglich, wenn der Reiseteilnehmer nach dem 
Urteil des Reiseveranstalters, des Kapitäns oder des Schiffsarztes 
wegen Krankheit, Gebrechen oder einem anderen Grund reiseunfä-
hig ist, auf Begleitung bzw. deren Betreuung angewiesen ist, aber 
ohne Begleitung reist oder aufgrund falscher Angaben gebucht 



wurde. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf 
den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt, einschliesslich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung hat der Reiseteilnehmer selbst zu tragen.
9.3 Zur Kündigung des Reisevertrages wird ferner auf die gesetz-
liche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651j: (1) 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, 
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den 
Vertrag allein nach Massgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird 
der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so fi nden die Vorschriften 
des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur 
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden 
zur Last.“

10. Mitwirkungspfl ichten des Reiseteilnehmers 
10.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäss erbracht, so können Sie Abhilfe 
verlangen. Sie sind aber verpfl ichtet, dem Reiseveranstalter einen 
aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlassen 
Sie dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos 
ist oder aus anderen Gründen unzumutbar ist.
Sie sind verpfl ichtet, Ihre Mängelanzeige unverzüglich der „Guest 
Relations“ an Bord zur Kenntnis zu geben. Ist die „Guest Relations“ 
nicht erreichbar, sind etwaige Reisemängel der Niederlassung des 
Reiseveranstalters unter der unten stehenden Adresse zur Kennt-
nis zu geben. Die „Guest Relations“ ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ihre 
Ansprüche anzuerkennen.
10.2 Fristsetzung vor Kündigung
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 
651 c BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB oder aus wichtigem, 
dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit 
kündigen, haben Sie dem Reiseveranstalter zuvor eine angemes-
sene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse Ihrerseits 
gerechtfertigt wird.
10.3 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfi ehlt 
der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzu-
zeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
Im übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des 
Veranstalters anzuzeigen.
10.4 Reiseunterlagen
Sie haben den Reiseveranstalter zu informieren, wenn Sie die erfor-
derlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Kreuzfahrttickets) nicht 
innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhalten.

11. Beschränkung der Haftung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt,
a) soweit ein Schaden Ihrerseits weder vorsätzlich noch grob fahr-

lässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen Ihnen entstehenden Scha-

den allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist.

11.2 Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschä-
den, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchst-
summe gilt jeweils je Reiseteilnehmer und Reise. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Rei-
segepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der 
Beschränkung unberührt.
11.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausfl üge, 
Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschrie-
benen Ausgangs- und Zielort, insbesondere Leistungen mit der 
Bezeichnung „Silver Shore…“), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistun-
gen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für Sie erkenn-
bar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters 
sind. Der Reiseveranstalter haftet jedoch: 
a) für Leistungen, welche Ihre Beförderung vom ausgeschriebe-

nen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwi-

schenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten,

b)  wenn und insoweit für einen Schaden Ihrerseits die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspfl ichten des Rei-
severanstalters ursächlich geworden ist.

11.4 Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Rei-
seleistung internationale Abkommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen einen Anspruch auf Schadens-
ersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich der Reiseveran-
stalter Ihnen gegenüber hierauf berufen. Soweit der Reiseveranstal-
ter vertraglicher oder ausführender Beförderer im Hinblick auf die 
Schiffspassage ist oder als solcher nach gesetzlichen Vorschriften 
angesehen wird, haftet der Reiseveranstalter nach den besonderen 
internationalen Abkommen oder auf solchen beruhenden gesetzli-
chen Vorschriften (insbesondere Anlage zu § 664 HGB).  

12. Ausschluss von Ansprüchen, Abtretungsverbot 
12.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemässer Erbringung hat der 
Reiseteilnehmer innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vor-
gesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber dem Rei-
severanstalter unter der nachfolgend angegebenen Anschrift erfol-
gen. Nach Ablauf der Frist kann der Reiseteilnehmer Ansprüche nur 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung 
von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck 
im Zusammenhang mit Flügen gemäss Ziffer 10.3., wenn Gewähr-
leistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 
BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzan-
spruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändi-
gung geltend zu machen.  
12.2 Ohne Zustimmung des Reiseveranstalters können Reiseteil-
nehmer gegen den Reiseveranstalter gerichtete Ansprüche und 
Rechte weder ganz noch teilweise auf Dritte oder andere Reiseteil-
nehmer übertragen.

13. Verjährung
13.1 Ansprüche Ihrerseits nach den §§ 651c bis f BGB aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Reiseveran-
stalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt 
auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Reiseve-
ranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen des Reiseveranstalters beruhen.  
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr.
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.
13.4 Schweben zwischen Ihnen und dem Reiseveranstalter Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründen-
den Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis Sie oder der 
Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. 
Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein.

14.  Informationspfl ichten über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpfl ichtet den 
Reiseveranstalter, Sie über die Identität der ausführenden Flugge-
sellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringen-
den Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht 
fest, so ist der Reiseveranstalter verpfl ichtet, Ihnen die Fluggesell-
schaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reiseveranstalter 
weiss, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er 
Sie informieren. Wechselt die Ihnen als ausführende Fluggesellschaft 
genannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter Sie über den 
Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen 
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass Sie so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird. Die „Black List“ ist auf folgender 
Internetseite abrufbar:  http://air-ban.europa.eu.

15.  Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, Datenschutz
15.1 Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines Staates 
der Europäischen Gemeinschaft, in dem die Reise angeboten wird, 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in der Person des Reiseteilnehmers und 
eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staaten-
losigkeit) vorliegen.
15.2 Der Reiseteilnehmer ist verantwortlich für das Beschaffen und 

Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devi-
sen- vorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vor-
schriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen 
zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat.  
15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Er-
teilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Reiseteilnehmer ihn mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter 
eigene Pfl ichten schuldhaft verletzt hat.
15.4 Sie sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie an-
dere Prophylaxemassnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte 
ärztlicher Rat, zum Beispiel zu Thrombose- und andere Gesund-
heitsrisiken, eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, 
insbesondere bei Gesundheitsämtern, reisemedizinischen Informa-
tionsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung wird verwiesen. Sie haften gegen den Reiseveranstalter für 
alle Folgen und Schäden, insbesondere Strafen, Bussen und Ausla-
gen, die deshalb bezahlt oder hinterlegt werden müssen, weil Sie 
die für die Ein-, Aus- und Durchreise geltenden Vorschriften des 
betreffenden Landes nicht befolgt oder die erforderlichen Urkunden 
nicht vorgewiesen hatten. Sie sind verpfl ichtet, Geldbeträge, die der 
Reiseveranstalter bzw. der Leistungsträger zahlt oder hinterlegen 
muss, sofort zu erstatten.
15.5 Die im Rahmen Ihrer Buchung angegebenen personenbezo-
genen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer etc.) werden zur 
Abwicklung der Reise, zur Kundenbetreuung und zur Marktfor-
schung oder zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen gespeichert, 
verarbeitet und genutzt. Darüber hinaus können die Daten zur Zu-
sendung von aktuellen Informationen und Angeboten verwendet 
werden. Sollten Sie diese Informationen und Angebote nicht wün-
schen, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des 
Reiseveranstalters unter der nachstehend angegebenen Adresse.

16. Rechtswahl und Gerichtsstand
16.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen Reiseteilnehmer und 
dem Reiseveranstalter fi ndet ausschliesslich deutsches Recht An-
wendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
16.2 Soweit bei Klagen des Reiseteilnehmers gegen den Reiseve-
ranstalter im Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters dem 
Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, fi ndet be-
züglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang 
und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschliesslich deutsches 
Recht Anwendung.
16.3 Der Reiseteilnehmer kann den Reiseveranstalter nur an dessen 
Sitz bzw. (falls der Reiseveranstalter seinen Sitz im Ausland hat) nur 
am Sitz der ggf. nachstehend bezeichneten Niederlassung verklagen.
16.4 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reiseteilnehmer 
bzw. gegen Sie ist der Wohnsitz des Reiseteilnehmers bzw. Ihr 
Wohnsitz massgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufl eute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand Frank-
furt am Main vereinbart.
16.5 Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und 
den Gerichtsstand gelten nicht,
a)  wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Be-

stimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisever-
trag zwischen dem Reiseteilnehmer und dem Reiseveranstalter 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Reiseteilneh-
mers ergibt oder

b)  wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der 
Reiseteilnehmer angehört, für den Reiseteilnehmer günstiger 
sind als die Regelungen in diesen Reisebedingungen oder die 
anwendbaren deutschen Vorschriften.

17. Allgemeine Bestimmungen 
17.1 Die Berichtigung von Druckfehlern und offensichtlichen Re-
chenfehlern bleibt vorbehalten. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Reisebedingungen ungültig sein, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
17.2 Der Reiseveranstalter hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
oder der Insolvenz sichergestellt, dass Ihnen der gezahlte Reise-
preis, soweit deswegen Reiseleistungen ausfallen, und die insoweit 
notwendigen Aufwendungen für die Rückreise, erstattet wird. Sie 
haben in diesen Fällen bei Vorlage des Sicherungsscheines einen 
unmittelbaren Anspruch gegen den im Sicherungsschein genannten 
Versicherer.

Veranstalter: Silversea Cruises (UK) Ltd.
Niederlassung Frankfurt, Schillerstrasse 31, 
60313 Frankfurt am Main
ARB 2011. Stand Drucklegung August 2012
Die in diesem Katalog enthaltenen Preise- und Leistungsbeschrei-
bungen ersetzen alle vorübergehenden Veröffentlichungen.

GÜLTIG AB 1. AUGUST 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


